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Kulturstadt Jetzt

Stellungnahme zum Entwurf des Kantonalen Richtplans

Allgemeines

Wir stellen fest, dass der Bericht «Entwurf für die öffentliche Mitwirkung» zum Kantonalen Richtplan grundsätzlich unübersichtlich ist. Eine Orientierung nach den wesentlichen Aussagen der Richtplanung ist nur schwer möglich, obschon die behördenverbindlichen Inhalte farblich hinterlegt sind. Wir erachten insbesondere die Durchdringung der eigentlichen Richtplanaussagen mit den überaus umfangreichen Zusatzerläuterungen als verwirrend, insbesondere da diese Texte quantitativ dominieren und es erschweren, eine Übersicht zu bewahren. Ungemein schwierig ist es auch, die Erläuterungen zum Plan im Bericht aufzufinden.

Um ein Planungsinstrument wie den Richtplan in demokratischem Verständnis erarbeiten zu können, braucht es vorgängig breit abgestützte, konsensfähige Ziele, Leitbilder und Strategien, wohin und wie sich Kanton und Stadt entwickeln sollen. Der Regierungsrat verweist in seinem Bericht dazu auf die verbindlichen strategischen Entscheidungen (s. 17 ff.). Wir kritisieren, dass diese Strategien integraler Bestandteil des Richtplanes sind, obschon dafür keine demokratische Legitimation eingeholt worden ist. Sie spiegeln lediglich die Haltung des Regierungsrates und der Sachbearbeiter/innen in den involvierten Amtsstellen. Es wäre die Pflicht der Regierung gewesen, zunächst diese Strategien breit abzusichern. Das aktuelle Mitwirkungsverfahren mit 3 Monaten Laufzeit kann eine solche Konsensfindung niemals ersetzen. Der Regierungsrat hat es betrüblicherweise versäumt, die Mitwirkung über das bundesrechtliche Minimalmass hinaus auszudehnen.

So kommt es vielleicht auch, dass Strategien und Planungsgrundsätze im allgemeinen, meist sehr unbestimmten Modus stecken bleiben. Wir vermissen klare Statements des Regierungsrates mit einer eindeutigen Positionierung.

Unbegreiflich ist die bevorzugte Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte in den Strategien gegenüber den (sozio-)kulturellen. Letztere haben erstens ebenso raumwirksame Folgen, und zweitens hat deren Einfluss als «weiche Faktoren» der Stadtentwicklung in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Sollte die Regierung der Meinung sein, solche Strategien wären in einem Richtplan fehl am Platz, müssten sie in einem parallelen strategischen Instrument erscheinen.

Bemerkungen zu einzelnen Punkten

ST 2 Freiräume

Der Begriff Freiraum ist – nicht nur im Richtplan – ungenügend definiert. Er umfasst objektiv vom Naherholungsraum über den Quartierpark bis zum asphaltierten Stadtplatz die meisten Ausprägungen nicht überbauter Flächen. In ST 2 erscheinen aber praktisch nur Grünräume als Freiräume. Es fehlen Aussagen zur Bedeutung innerstädtischer Freiräume, insbesondere über die sozialräumlichen Qualitäten und über ein noch zu entwickelndes Management des öffentlichen Raums der Stadt. Wir gehen davon aus, dass auch diese Aspekte raumwirksam im Sinne des Richtplans sind. 

ST 3 Aufwertung Rhein und Ufer

Aussagen über einen Zeitraum ab 2029 sind widersinnig, denn sie gehen weit über die Geltungsdauer des Richtplans hinaus. Andererseits hat die Regierung 2007 im Ratschlag «betreffend Investitionsbeitrag für die Restfinanzierung des Ersatzstandorts für den Hafen St. Johann im Rahmen des Projekts ‹Neunutzung Hafen St. Johann – Campus Plus›» – basierend auf dem Überprüfungsbericht der Rheinschifffahrtsdirektion (RSD) und des Hochbau- und Planungsamts (HPA) – erklärt, dass neue urbane Nutzungen sozusagen sofort erfolgen könnten. Wir erwarten Aussagen auch über die Entwicklungen der nahen Zukunft, denn wenn beim Objektblatt S1.2 zu lesen ist, dass «die bereits eingesetzte Entwicklung mit Gastronomie- und Kulturbetrieben gestärkt werden» soll (S. 51), sind auch zeitnah Voraussetzungen zu schaffen.
ST 5 Bessere Qualität für Einwohnerinnen und Einwohner

Wir vermissen Ausführungen, worin denn eine bessere Qualität besteht. Wir zählen auch die Sicherung einer vielfältigen Versorgung dazu, ebenso die Förderung von Orten und Einrichtungen mit Treffpunktqualitäten oder anderen Nischenangeboten.

ST 7 Raum für die Entwicklung der Wirtschaft

Die Aussage, es fehlen in Basel brachliegende Areale, ist falsch. Wie der Brachenbericht des Bundes von 2005 belegt, existieren im Kanton BS 1.122 Mio. qm Brachflächen, dies ist der grösste Anteil eines Kantons gemessen an der Fläche. Aus diesem Grund ist es fatal, in diesem Strategiepunkt keine Aussagen zum Umgang mit und zur Revitalisierung von Brachflächen zu machen. Insbesondere fehlt die Förderung von Zwischennutzungen auf diesen Arealen, denn diese kann auch anderen Entwicklungszielen dienlich sein (siehe z.B. Erlenmatt). Dies ist auch insofern bedeutsam, dass gemäss Richtplan der Kanton BS nur wirtschaftliche Schwerpunktgebiete für hohe Wertschöpfung vorsieht, es aber für die Entwicklung innovativer (Geschäfts-)Ideen immer auch Nischenangebote mit geringem Kostendruck braucht.

Fehlende Strategie Stadtentwicklung

Wir vermissen bei den übergeordneten Aspekten eine grundsätzliche Aussage über eine Neuausrichtung der Stadt Basel vom heute monozentrischen Stadtmodell hin zu einem polyzentrischen resp. zu einem Modell mit Hauptzentrum und markanten Nebenzentren. Die Festlegung von siedlungsstrukturellen Schwerpunkten (an Bahnhöfen) kann nicht genügen.

Fehlende Strategie Quartierentwicklung

Die Bedeutung der Quartiere und die zu ergreifenden Entwicklungsschritte kommen in den Strategien und im Richtplan insgesamt zu kurz oder sind zu beliebig formuliert. Vergleichbar dem Stellenwert der Familie als «gesellschaftliche Zelle» ist die Bedeutung der Quartiere für die Stadt. Dass die anzustrebenden Qualitäten kaum in einem Plan 1:25'000 eingezeichnet werden können ist uns klar, doch wäre analog der Richtplanaussage «Vorzugsgebiete der Entdichtung» auch eine Festlegung möglich «Vorzugsgebiete mit sozialräumlichem Entwicklungsbedarf» oder «Quartiere mit Stabilisierungsbedarf».

Widerspruch ST 11 und ST 5

Die Aussagen «Vom Verkehr stark belastete Wohngebiete werden durch neue Verkehrsanlagen entlastet.» (ST 11) und «Das bestehende Strassennetz wird nur für Neuanlagen ausgebaut.» (ST 5) widersprechen sich diametral.

Objektblatt S4.5 Lärmschutz

Wir begrüssen den Planungsgrundsatz 6, wonach kulturelle Interessen – wir gehen davon aus, dass damit auch die gastrokulturellen Nutzungen gemeint sind – auch an Zentrumslagen einen Platz finden sollen. Wenn Zentrumslagen hier als Gegensatz zur Peripherie erwähnt sind, so möchten wir darauf hinweisen, dass es im Kanton keine periphere Lage mehr gibt, welche nicht von der Dauerproblematik «Belebung vs. Ruhebedürfnis» betroffen wäre. Der Planungsgrundsatz 6 müsste also nicht nur die Zentrumslagen für Gastrokultur nennen, sondern alle städtischen Gebiete.

Dass dieser Grundsatz über die Nutzungsplanung geregelt werden soll, leuchtet ein (z.B. Anpassung des LESP). Hingegen weisen wir die Formulierung zurück, dass dies auch über die Allmendverwaltung geschehen soll, denn es handelt sich um eine vollziehende Amtsstelle und nicht um ein normierendes Instrument. 

Wir vermissen hier eine qualitative Aussage, nach welchen Kriterien die Interessenabwägung erfolgen soll – Aufrechterhaltung des Schutzprivilegs für einige wenige Partikulärinteressen oder Förderung der Stadt zu einem belebten und beliebten Aufenthaltsort auch zu späteren Stunden.

Objektblatt S5.1 Bauten, Anlagen und Betrieb der Universität

Wir begrüssen grundsätzlich das Konzept der räumlichen Konzentration, allerdings zweifeln wir am Projekt Campus Schällemätteli. Die Idee ist aufgrund der Verfügbarkeit des Bodens verständlich, doch müssten vor dieser Festlegung im Richtplan auch alternative Eignungen dieses Areals abgeklärt werden, weil noch mehr bauliche Grossstrukturen in diesem Stadtteil die Barrierewirkung vergrössern und somit die Chance der besseren Anbindung des St. Johannquartiers verhindern würden. Anders sieht es aus, wenn der Begriff Campus angelsächsisch verstanden wird, und auch Wohnen und Infrastruktur für studentische Alltagsbedürfnisse einschliessen würde.

Objektblatt S4.2 Innenstadtaufwertung – Qualität im Zentrum

Wir erkennen, dass die Ziele der Planungsgrundsätze für jede Stadt auf der Welt gelten könnten. Die formulierten Details nennen primär gestalterische Massnahmen. U.E. leidet das Stadtzentrum aber v.a. an seiner Eingeengtheit und der beschränkten räumlichen Ausdehnungsmöglichkeiten für Detailhandel, Gastronomie und Kultur. Wünschenswert wären mehr und vielfältigere Angebote. Wir postulieren deshalb, dass auch nutzungsorientierte Aussagen in die Planungsgrundsätze aufzunehmen sind, welche dann via Zonenplanrevision und flankierende Unterstützungsmassnahmen gefunden werden müssen (z.B. differenzierte Zulässigkeit/Wünschbarkeit von Nutzungen).

Fehlende Aussagen zu Volta-Ost

Im Sinne einer kontinuierlich attraktiven neuen Stadtachse Basel-Nord darf die erste Gebäudetiefe des Stadtraums zwischen Voltaplatz und Dreirosenbrücke nicht ohne Aussage belassen werden, zumal es sich um einen Strassenraum im ungewissen Umbruch handelt. Der Bereich zwischen der Richtplanfestlegung Novartis Campus und der Wasserstrasse muss publikumsintensive Nutzungen ermöglichen, er eignet sich auch hervorragend als Nutzungsmischgebiet. Mit Wohnen, Creative Industries, Gastronomie, Bildung und Kultur hat dieser Bereich das Potenzial als eigentlicher Brennpunkt für die Entwicklung eines städtischen Nebenzentrums.
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